
Anlage II - Angemessene Kosten ab 01.01.2024 in Einrichtungen / besonderen 

Wohnformen für den Wartburgkreis 
jährl. Berechnung durch das Sozialamt (nach Arbeitsanweisung des BMAS)

errechneter Wert:     390,29 € (inkl. 84,95 € Heizkosten)


